
Zu Papst/Kondomen kommentiert der
Münchner Merkur: „Angesichts von 22 Millio-
nen Menschen, die in Afrika mit dem HIV-Vi-
rus angesteckt sind, darf sich die Kirche
nicht hinter der bloßen Verkündigung ethi-
scher Grundsätze verstecken. Die vielen Mis-
sionare und Missionarinnen, die den Ärms-
ten in Afrika eine Lebensperspektive eröff-
nen, haben das begriffen. Sie verteilen Kon-
dome, weil sie wissen, dass so Leben zu
retten ist.“
Zur Jugendstudie schreibt der Nordkurier
(Neubrandenburg): „An Hauptschulen und
auf dem flachen Land gibt es laut Studie den
meisten Rechtsextremismus. Dort also, wo
die Perspektiven am düstersten sind. Präven-
tion kann nur heißen, den jungen Leuten eine
Zukunft zu geben, sie zu lehren und zu zwin-
gen, selbst das eigene Leben anzupacken.“
Zum selben Thema bemerkt die Kölnische
Rundschau: „Jede neue Jugendstudie zeigt
immer wieder vor allem eins: Bildung ist al-
les. Fast alles, natürlich, aber der Zusam-
menhang zwischen den Bildungschancen und
der Neigung zu Kriminalität und Gewalt ist un-
übersehbar.“
Zu Wirtschaftsprognosen meint die Berliner
Zeitung: „Von einer Trendwende, wie sie
manch einer sieht, kann keine Rede sein. Im
besten Fall darf der Optimismus der Finanz-
profis als Zeichen dafür ausgelegt werden,
dass die Welt nicht in eine Depression vom
Ausmaß der 30er-Jahre rutschen und der Ab-
schwung in wenigen Monaten zumindest
überschaubar wird.“

PRESSESCHAU

Die wilden Attacken
der Oppositionsfüh-
rer Matschie (SPD)
und Ramelow (Linke)
gegen Thüringens
CDU-Ministerpräsi-
denten Althaus be-
weisen: Die Erfurter
Opposition tut sich

im wahlkampftaktischen Umgang mit
Althaus noch schwerer als dieser selbst
mit seiner Rückkehr in den politischen
Alltag. Warum sollte Althaus nicht der
Bild-Zeitung ein Exklusiv-Interview ge-
ben? Das würden Matschie, Ramelow
und andere Politiker wohl auch tun,
wenn sie gefragt würden. Klar ist aber
auch, dass Althaus den Zeitpunkt der
Veröffentlichung unmittelbar nach ei-
nem Parteitag, auf dem er nicht anwe-
send war, strategisch ungeschickt ge-
wählt hat. Althaus jedoch die Inszenie-
rung einer politischen Operette oder
Seifenoper vorzuwerfen, wird mancher
Thüringer als Treibjagd auf einen gerade
Genesenen empfinden, und so könnte
das zum moralischen Eigentor werden. 

Da Althaus sich jetzt vor laufenden
Kameras offiziell für fit erklärt hat, wird
er wissen: Wenn er nach Ostern voll in
den Dienst zurückkehrt, ist die politi-
sche Schonfrist endgültig abgelaufen. 

@hilder.office@lvz.de

STANDPUNKT

Von Bernd Hilder

Althaus’ Schonfrist
bis Ostern 

Der Bund fürs Leben
entpuppt sich immer
öfter als Bündchen
für Jahre. Darüber
kann man klagen
und die vermeintli-
che Leichtfertigkeit
beim Binden und
beim Trennen be-

jammern. Es ist so. Das Leben ist
schneller, vielschichtiger, mitunter
chaotischer geworden. Das beein-
flusst Beziehungen, kann sie zerstö-
ren. Dem trägt die Rechtssprechung
nun Rechnung. Nach einer Scheidung
ist das mit dem Kind lebende Eltern-
teil zu mehr Eigenverantwortung ange-
halten, es sei denn, das Kindswohl
lässt dies wegen besonderer Umstän-
de nicht zu. Die Richter stellen die In-
teressen des Kindes bei einer Tren-
nung zu Recht in den Mittelpunkt. 

Mit diesem Grundsatzurteil entwer-
tet Karlsruhe nicht die lange bis über
die Scheidung hinaus so heilige Ehe.
Der Staat schützt die getraute Zwei-
samkeit ja weiterhin. Aber nicht mehr
so wie einst, als durch langjährige Un-
terhaltsverpflichtungen auch nach der
Trennung ein geldwerter Vorteil be-
stand. Heute fördert der Staat, indem
er die Eheleute bezuschusst und ent-
lastet, so lange sie zusammenleben.
Damit passen sich Gesetzgebung und
Rechtssprechung der gelebten Wirk-
lichkeit an. Die Ehe ist somit heute
viel weniger eine Versorgungsinstanz,
als vielmehr vor allem ein romantisch-
juristisches Bekenntnis. 

Die neue Rechtslage entlastet zu-
meist die Ex-Männer, kann aber für
Frauen – die sich einst für Familie, für
Kinderbetreuung, für Haushalt und ge-
gen ihren Beruf entschieden, eine Zu-
mutung sein. Denen steht bei einer
Scheidung nach langer Ehe zwar ein
Vermögensausgleich zu. Für ihre Le-
bensverhältnisse sind sie aber selbst
zuständig. Dies bedeutet für die meis-
ten eine Rückkehr in den einst erlern-
ten Beruf. Weil das kaum noch geht,
droht der soziale Abstieg. 

@a.friedrich@lvz.de

KOMMENTAR

Von Andreas Friedrich

Schutz für die Ehe, 
solange sie besteht

Genf/Bern. Deutschland und die
Schweiz sind keine Feinde. Sie waren es
nie, und was immer die Politiker in Kri-
senzeiten reden, die Völker wollen dem
nicht folgen. Doch ab und zu wird er be-
schworen: Der hässliche Deutsche. Wie
jetzt im Steuerstreit mit Bern. Dennoch
reagierten die Medien in der Schweiz,
bis auf Ausnahmen, gestern ziemlich be-
sonnen, nachdem die Boulevardzeitung
Blick am Abend das Bild nach den Ver-
balattacken von Bundesfinanzminister
Peer Steinbrück (SPD) wieder ausgegra-
ben hat. Der gutnachbarlichen Zusam-
menarbeit wird man da nichts am Zeug
flicken können – schon gar nicht in ei-
nem Land, in dem auch Deutsche einen
respektablen Anteil auch am wirtschaft-
lichen Erfolg haben. Fast 250 000 Deut-
sche arbeiten nämlich in der Schweiz,
zumeist in gehobenen Stellungen.

Die Reizworte lauten „Peitsche“, „In-
dianer“ und „Kavallerie“, die Steinbrück
im Zusammenhang mit der Enttarnung
von Steuersündern überall, also nicht
nur in der Schweiz, in die Runde gewor-
fen hat. Auf dem G20-Finanzminister-
treffen anlässlich der Vorbereitung des
G20-Gipfels hatte der deutsche Minister
am vergangenen Wochenende gesagt,
die Kavallerie müsse nicht immer aus-
reiten, manchmal reiche es, wenn die In-
dianer wüssten, dass sie da ist. Schwei-
zer Politiker fühlten sich persönlich an-
gesprochen, weil ihr Land seit langem in
der Schusslinie des vom Tages-Anzeiger
aus Zürich als „Grobian aus Berlin“ be-
zeichneten Politikers steht. Im Streit um
Steuerflüchtlinge habe man schmerzli-
che Konzessionen gemacht, vor allem
auf Druck der USA, habe das Bankge-
heimnis aufgeweicht und bekomme
noch Häme und weitere Drohungen ver-
passt, beklagten empfindsame Politiker
etwa in dieser Woche im Parlament in
Bern.

Der deutsche Botschafter Axel Berg,
erst seit kurzem im Amt, musste nun
schon zweimal Klagen im Außenministe-
rium über sich ergehen lassen. Diesmal
sprach er davon, dass er die Gefühle der
Schweizer „verstehe“. Und damit meint
die deutsche Diplomatie wohl, dass man
es nicht zu einer starken diplomatischen
Verstimmung kommen lassen will. Zu-
nächst bestreitet Steinbrück, seine Reiz-
worte gezielt in Richtung Schweiz geäu-
ßert zu haben, was besonders beim Bild
mit den Indianern, denen man nur die
Kavallerie zeigen muss, damit sie ku-
schen, wohl zutrifft. Und dann lobt er
noch einmal die von der Schweiz ange-
kündigten Schritte zur Zusammenarbeit. 

Heinz-Peter Dietrich, dpa

Steinbrück

Schweiz verärgert
über „Grobian aus

Berlin“Leipzig. Es ist eine Erfolgsgeschichte
aus einem an Erfolgsgeschichten armen
Land. Reinhard Erös arbeitete lange als
Arzt in Afghanistan. Dann gründete er
die Organisation Kinderhilfe Afghanis-
tan, die heute unter anderem 24 Schu-
len, zwei Berufsschulen, ein Waisen-
haus und eine Mutter-Kind-Klinik in
dem Land am Hindukusch betreibt.

Von KAY STOLLE

Eines Tages, er war
damals noch als Arzt in
Afghanistan, seien ein
Mann und dessen an
schweren Blutungen
leidende hochschwan-
gere Frau zu ihm ge-
kommen, erzählt Rein-
hard Erös. Er habe die
Frau durch die Burka,
das Kopf und Körper

verhüllende Gewand, hindurch abgetastet
und festgestellt, dass das Kind verkehrt
herum liegt. Würde es nicht per Kaiser-
schnitt auf die Welt geholt, bestünde Le-
bensgefahr für Mutter und Kind. Ob sich
seine Frau bei der Operation vor den
fremden Männern ausziehen müsse, frag-
te der Afghane. Und er verweigerte seine
Zustimmung zum Eingriff, als Erös mit Ja
antwortete. Immer wieder versuchte nun
der deutsche Arzt den afghanischen Bau-
ern zu überreden. Als er erfuhr, dass der
Mann bisher nur Töchter hat, sagte er
ihm, dass seine Ehefrau einen Sohn er-
wartet, und dass ohne Kaiserschnitt beide
sterben werden. Nun willigte der Mann
ein. Es war ein Trick, doch das Kind – von
Erös und einem Schweizer Kollegen auf
die Welt geholt – war dann tatsächlich ein
Junge. „Gott sei Dank, sonst hätte der
Mann mich vielleicht erschossen“, sagt
Reinhard Erös. Er lacht dabei, und meint
es doch todernst. 

Es waren solche Erlebnisse, die den
gläubigen Katholiken aus Bayern dazu
bewegten, eine Hilfsorganisation zu grün-
den, die vor allem af-
ghanischen Mäd-
chen eine Lebens-
perspektive geben
soll. Damit sie sich,
so sagt Erös, später
einmal „die Burka
selbst vom Kopf reißen“. 1998 wurde als
erstes Projekt eine Mädchenschule eröff-
net, die einzige ihrer Art im damals noch
von religiös-konservativen Taliban be-
herrschten Land. Drei Wochen habe er
mit den Machthabern um die Schule ge-
rungen, bis sie schließlich zustimmten,
erinnert sich Erös heute. Ihm half, dass er
die Hierarchien, die Traditionen, die Kul-
tur der Menschen in Afghanistan kannte.

So wie er auch viele Talibanführer per-
sönlich kannte. Aus der Zeit, als sie noch
gegen die Sowjetarmee kämpften. Denn
von 1985 bis 1990 hatte sich der Bundes-
wehrarzt Erös beurlauben lassen, um auf
Seiten der Mudschaheddin den Menschen
in Afghanistan zu helfen. Unter den Kin-
dern, die er damals behandelte, war auch
der Mann, der ihm 1998 als Verhand-
lungspartner bei den Gesprächen über die
Mädchenschule gegenübersaß. Der Junge
von einst war nun Assistent von Taliban-
Chef Mullah Omar. 

Aus der Kinderhilfe ist längst eine der
größten Hilfsorganisationen in Afghanis-
tan geworden. Vorbei sind die Zeiten, als
Familie Erös gemeinsam mit Freunden

1998 einen Jahres-
etat von etwa 
10 000 Mark bereit-
stellte. Heute wer-
den allein die von
der Organisation ge-
bauten und betrie-

benen Schulen von fast 50 000 Mädchen
und Jungen besucht. Die Kinderhilfe zahlt
das Gehalt der 1400 Lehrer und Ange-
stellten ebenso wie das Lehrmaterial. Wie
wichtig die Hilfe ist, zeigt schon die Tatsa-
che, dass allein ein bloßes Schulgebäude
ein Fortschritt ist. Denn Schulen im länd-
lichen Afghanistan, so beschreibt Erös,
bestehen meist nur aus einem Baum oder
einem zerfledderten Zeltdach, unter dem

eine Tafel steht. Fünf Kinder teilen sich
ein Schulheft. Ist es vollgeschrieben, wird
das Geschriebene einfach wieder ausra-
diert und das Heft weitergenutzt.

Er sei als Arzt in vielen Krisenregionen
gewesen, erzählt Erös, doch Afghanistan
sei für ihn die „größte Herausforderung“.
„Wo jeder hingeht, da ist die Not nicht so
groß.“ Deshalb sei er eben dorthin gegan-
gen, wo kaum andere Helfer sind. Nach
Afghanistan, und innerhalb des Landes in
den Süden und Osten, in ländliche Regio-
nen. Also dorthin, wo die Macht der Tali-
ban noch immer groß ist; dorthin, wo sich
andere Hilfsorganisationen nicht hintrau-
en, wo auch die Bundeswehr fern ist.

Doch Angst hat Erös, der etwa sechs
Mal im Jahr nach
Afghanistan fliegt,
nicht. Er kennt die
Menschen dort, sie
kennen ihn. „Ich
verhalte mich wie
ein Afghane, ich
kleide mich wie ein Afghane, ich faste im
Ramadan wie ein Afghane, ich fahre so-
gar Auto wie ein Afghane. Wir haben ei-
nen zerbeulten, dreckigen Corolla. Nicht
wie andere Hilfsorganisationen moderne
Geländewagen.“ Erst vor knapp zwei Wo-
chen ist Reinhard Erös wieder einmal
vom Hindukusch nach Deutschland zu-
rückgekehrt. Er hat unter anderem eine
weitere Schule für 4000 Mädchen eröffnet

und den Grundstein für ein neues Waisen-
haus gelegt. Nun ist er in seiner Heimat
auf Tour. Er wirbt auf Veranstaltungen für
die Kinderhilfe, nimmt Spenden entge-
gen, hält Vorträge. Am Dienstagabend
beispielsweise im Rotary Club in Leipzig,
gestern war er in Dresden. 

Gespendetes Geld kommt bei den Men-
schen in Afghanistan an, betont Erös stets
bei solchen Gelegenheiten. Die Mitarbei-
ter in Deutschland arbeiten ehrenamtlich,
auch Reinhard Erös, der sich 2001 – er ist
Jahrgang 1948 – vorzeitig pensionieren
ließ. Die Verwaltung in Afghanistan er-
folgt durch vier einheimische Mitarbeiter.
Und Ansprechpartner sind stets Bürger-
meister, Landräte oder Mullahs. Nie die

Regierung, „denn da
beginnt die Korrup-
tion“.

Vielen westlichen
Soldaten, aber auch
Helfern fehle die in-
terkulturelle Kompe-

tenz, sagt Erös dann noch, die Fähigkeit,
die Kultur der Afghanen zu erkennen und
sich entsprechend zu verhalten. „Sie tun
so, als wären die Menschen dort Kinder,
denen man alles vorschreiben muss. Doch
das wollen die Afghanen nicht. Sie haben
Selbstachtung und Selbstbewusstsein.“ 

⁄Spendenkonto: Kinderhilfe Afghanistan, Liga Bank
Regensburg (BLZ: 750 903 00), Kontonummer
132 5000; Infos: www.kinderhilfe-afghanistan.de

„Die Burka selbst vom Kopf reißen“
Reinhard Erös und seine Kinderhilfe betreiben Schulen in Afghanistan  

Hilfe für Kinder: Reinhard Erös und seine Frau Annette mit afghanischen Schülern. Foto: Kinderhilfe Afghanistan

Reinhard Erös
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Reinhard Erös: Mich beeindrucken die Men-
schen in Afghanistan. Trotz der Not sind sie
voller Hoffnung und geben nicht auf.

Reinhard Erös: Die interkulturelle Kom-
petenz fehlt vielen westlichen Soldaten,
aber auch vielen Hilfsorganisationen. 

Karlsruhe. Überraschend kam das Urteil
des Bundesgerichtshofs (BGH) wirklich
nicht. Die Linie, die der BGH aufzeigt, ist
in der Unterhaltsrechtsreform von 2008
angelegt. Und doch dürfte im Land vieler
zerbrochener Ehen – Scheidungsquote:
ein Drittel – manchen erst jetzt bewusst-
werden: Für geschiedene Mütter und Vä-
ter sind neue Zeiten angebrochen.

Vordergründig betrachtet, könnte man
das Urteil und das zugrundeliegende
neue Unterhaltsrecht als eine Stärkung
der Väter ansehen. Häufig sind sie es, die
nach einer Scheidung Unterhalt zahlen –
für die Kinder, aber auch an die Ex-Frau,
die für die Betreuung des gemeinsamen
Nachwuchses sorgt. Die frühere Regel,
wonach bis zum 15. Lebensjahr des Kin-
des ein Betreuungsunterhalt gezahlt wur-
de, dürfte bis auf seltene Ausnahmefälle
der Vergangenheit angehören.

Der BGH macht Ernst mit der „Stär-
kung der Eigenverantwortung“, die Jus-
tizministerin Brigitte Zypries (SPD) mit
der Reform durchsetzen wollte. Nach frü-
herem Recht hätte die Berliner Lehrerin,
die sich vor dem BGH mit ihrem Ex-
Mann um den monatlichen Unterhalt für
die Betreuung des siebenjährigen Sohnes
stritt, keine Minute selbst arbeiten müs-
sen; erst nächstes Jahr wäre ein Halb-
tagsjob nötig gewesen. Heute könnte am
Ende einer neuerlichen Prüfung durch
das Kammergericht Berlin im Extremfall
sogar herauskommen, dass nicht einmal
ihre 70-Prozent-Stelle ausreicht, sondern
dass Vollzeit angesagt ist.

Genau besehen will das neue Recht
aber vor allem dem Einzelfall gerecht
werden. Bis Ende 2007 galt das simple
Schema: Ab dem 8. Geburtstag ist eine

Halbtagsstelle, ab dem 15. ein Vollzeitjob
zumutbar – egal, wie groß oder klein der
Spielraum der betreuenden Mutter (oder
des Vaters) war, selbst arbeiten zu gehen.
Das führte notgedrungen zu Ungerechtig-
keiten, auch gegenüber dem zahlenden
Elternteil, der womöglich bereits für eine
neue Familie sorgen muss: In dem vorlie-
genden Fall ist der Mann nach der Schei-
dung inzwischen erneut Vater geworden.

Für die Feinsteuerung gibt der BGH
den Familiengerichten, auf deren Schul-
tern die Umsetzung der Reform letztlich
lastet, eine ganze Reihe von Kriterien an
die Hand. Existiert eine Ganztagsbetreu-
ung? Leben hilfsbereite Großeltern in der
Nähe? Wie lange hat die Ehe gedauert?
Und wie waren die Rollen verteilt – Haus-
frauenehe oder Doppelverdiener? Im
BGH-Fall leidet der siebenjährige Junge
an chronischem Asthma. Sollte die
Krankheit für die Mutter einen erhebli-
chen Zusatzaufwand bedeuten, muss das
beim Unterhalt berücksichtigt werden.

Dennoch herrscht kein Zweifel: Ge-
schiedene müssen sich auf einen tiefgrei-
fenden Wandel einstellen. Durchaus auch
zum Vorteil der Frauen, meint die BGH-
Senatsvorsitzende Meo-Micaela Hahne
im Spiegel: „Es ist besser für sie, wenn sie
alsbald in ihren erlernten Beruf zurück-
kehrt oder überhaupt einen Beruf er-
greift, statt immer nur an der Nabel-
schnur des ehemaligen Partners zu hän-
gen.“

Letztlich sind es ja auch zwei Frauen,
die an führender Stelle das Familienrecht
umbauen – Hahne als Vorsitzende des
maßgeblichen Familiensenats und Zy-
pries als federführende Ministerin. 

Wolfgang Janisch, dpa

Neue Zeiten für 
Geschiedene

Bundesgerichtshof stärkt Eigenverantwortung

HINTERGRUND

Seit dem 1. Januar 2008 gilt ein neues Un-
terhaltsrecht. Dabei wurde unter anderem
der sogenannte Betreuungsunterhalt
grundlegend neu geregelt, also der An-
spruch des geschiedenen Ehegatten, der
sich um gemeinsame Kinder kümmert.
Während Unverheiratete und Verheiratete
hier früher völlig unterschiedlich behandelt
wurden, hat der Gesetzgeber nun für weit-
gehende Gleichbehandlung gesorgt. Der
Unterhaltsanspruch des Kindes selbst ist
davon unabhängig.

Der maßgebliche Paragraf 1570 Bürgerli-
ches Gesetzbuch lautet: 

Absatz 1: „Ein geschiedener Ehegatte

kann von dem anderen wegen der Pflege
oder Erziehung eines gemeinschaftlichen
Kindes für mindestens drei Jahre nach der
Geburt Unterhalt verlangen. Die Dauer des
Unterhaltsanspruchs verlängert sich, so-
lange und soweit dies der Billigkeit ent-
spricht. Dabei sind die Belange des Kindes
und die bestehenden Möglichkeiten der
Kinderbetreuung zu berücksichtigen.“

Absatz 2: „Die Dauer des Unterhaltsan-
spruchs verlängert sich darüber hinaus,
wenn dies unter Berücksichtigung der Ge-
staltung von Kinderbetreuung und Erwerbs-
tätigkeit in der Ehe sowie der Dauer der
Ehe der Billigkeit entspricht.“ dpa

Betreuungsunterhalt

Ein Unternehmen der LBBW-Gruppe
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